
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/4/13 2001/13/0190
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.2005

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/15/0075 E 7. Juni 2001 RS 1 (hier BAO anzuwenden)

Stammrechtssatz

Voraussetzung zur Erfüllung des Tatbestandes des § 7 Abs 1 Wr LAO ist ua eine schuldhafte P>ichtverletzung durch

den Vertreter. Zu dessen P>ichten gehört es, für die Entrichtung der Abgaben Sorge zu tragen. Es ist Sache des

Geschäftsführers darzutun, weshalb er den auferlegten P>ichten nicht entsprochen hat, insbesondere nicht dafür

Sorge getragen hat, dass die Gesellschaft die angefallenen Abgaben entrichtet hat, widrigenfalls von der

Abgabenbehörde eine schuldhafte P>ichtverletzung angenommen werden darf. Hat der Vertreter schuldhaft seine

P>icht verletzt, für die Abgabenentrichtung aus den Mitteln der Gesellschaft zu sorgen, so darf die Abgabenbehörde

auch davon ausgehen, dass die P>ichtverletzung ursächlich für die Uneinbringlichkeit war (Hinweis E 19. Februar 1997,

96/13/0079).
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